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RS OGH 1996/11/26 1Ob2115/96b
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.11.1996

Norm

ZPO §521

ZPO §521a

Rechtssatz

Spricht das Erstgericht - etwa infolge einer Einrede des Beklagten - seine örtliche Unzuständigkeit aus und überweist

es, obwohl der vom Kläger gestellte Überweisungsantrag bedingt und deshalb unwirksam ist, sodaß er als nicht gestellt

zu beurteilen ist, die Rechtssache an das seiner Au assung nach nicht o enbar unzuständige Gericht, ist das darüber

abgeführte Rekursverfahren zweiseitig.
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